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RS OGH 1996/4/23 1Ob520/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

ABGB §882

ABGB §1438 Aa

ABGB §1438 D

Rechtssatz

In der Regel kann der Schuldner mit einer zwar gegen den Versprechensempfänger gerichteten, aber nicht im (auch

unechten) Vertrag zugunsten des Dritten begründeten Forderung nicht gegen dessen Forderung auf Leistung an den

Dritten aufrechnen, weil dem gerade die (besondere) Abmachung über die Verp8ichtung zur Leistung an diesen

entgegensteht und darin regelmäßig ein Aufrechnungsverzicht zu erblicken ist.
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